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liehen Aufgaben und Auflagen entspricht und den 
Grundsätzen einer ordnungsgemäßen, in sich bilan
zierten und realen Planung gerecht wird. Das ist 
durch Kontrollberatungen, spätestens zum Zeit
punkt der Verteidigung der Planentwürfe, zu 
sichern.

IV.

Grundsatzregel img 
zur Bilanzierung material wirtschaftlicher Prozesse

1. Die Bilanzierung materialwirtschaftlicher Prozesse 
ist auf die Gestaltung und Durchsetzung einer hoch
effektiven Struktur der Volkswirtschaft, deren pro
portionale Entwicklung sowie auf die Gewährlei
stung eines langfristigen stabilen Zuwachses an 
Nationaleinkommen und dessen effektivste Ver
wendung zu konzentrieren.

Ausgehend von der perspektivischen Planung und 
Bilanzierung, insbesondere von der langfristigen 
Planung volkswirtschaftlich strukturbestimmen
der Aufgaben, ist die Bilanzierung kontinuierlich 
durchzuführen. Damit sind Voraussetzungen für 
die rechtzeitigen Entscheidungen volkswirtschaft
lich materieller Proporlionsproblcme, unabhängig 
vom Planungszeitraum, entsprechend den objektiv- 
notwendigen Reproduktionszyklen zu schaffen.

Entsprechend der im Leitungsmodell des Mini
steriums für Schwermasehinen- und Anlagenbau 
getroffenen Regelung haben die Minister und Lei
ter der anderen zentralen Staatsorgane in Abstim
mung mit der Staatlichen Plankommission und den 
weiteren hierfür zuständigen Organen planmäßig 
disponible Reserven zu entwickeln, in der Planung 
und Bilanzierung ihres Führungsbereiches damit 
zu arbeiten und direkt auf die Tätigkeit der bilan
zierenden Organe ihres Führungsbereiches zur 
schrittweisen Verwirklichung dieser Aufgaben ein
zuwirken.

2. Die bilanzierenden Organe sowie die an der Bilan
zierung beteiligten Wirtschaftseinheiten sind bei 
der Planung, Bilanzierung und Realisierung mate
rialwirtschaftlicher Prozesse verpflichtet, die volks
wirtschaftlich strukturbestimmenden Aufgaben so
wie die Aufgaben zur Deckung des materiell-tech
nischen Bedarfs der bewaffneten Organe vorrangig 
zu planen, zu bilanzieren und zu realisieren.

Die bilanzierenden Organe sind für die Deckung 
des volkswirtschaftlich begründeten Bedarfs durch 
Sicherung eines in Umfang, Struktur und Quali
tät entsprechenden Aufkommens und dessen öko
nomisch effektive Verwendung verantwortlich. 
Diese Bilanzverantwortung haben die bilanzieren
den Organe als Bestandteil der Planung und Lei
tung des Reproduktionsprozesses durch die Vor
bereitung, Ausarbeitung, Koordinierung und Kon
trolle der Durchführung der Bilanzen wahrzu
nehmen.

Im Rahmen der vom Minister für Materialwirt
schaft festgelegten Nomenklatur haben die bilanz
verantwortlichen Minister und Leiter der anderen 
zentralen Staatsorgane den bilanzierenden Orga
nen Bilanzdirektiven zu erteilen.

3. Die bilanzierenden Organe sind zur Erteilung von 
Weisungen an Betriebe und Organe anderer Füh
rungsbereiche nicht berechtigt. Sie treffen ohne Ver
zögerung in Durchführung ihrer Steuerungsfunk
tionen die erforderlichen Bilanzent.scheidungen. 
Zur Vorbereitung der Bilanzentscheidungen sind 
die bilanzierenden Organe berechtigt und verpflich
tet, von den zuständigen Führungsorganen zu ver
langen, innerhalb einer von den bilanzierenden 
Organen gestellten Frist die notwendigen Entschei
dungen zu treffen.

Die Bilanzentscheidungen sind verbindliche Grund
lage für die Planungs- und Führungstätigkeit der 
Betriebe, volkseigenen Kombinate, Wirtschafts
und Staatsorgane.

Zur Durchführung der Bilanzentscheidungen haben 
die zuständigen Führungsorgane unverzüglich die 
notwendigen Weisungen zu erteilen. Die zuständi
gen Führungsorgane sind verpflichtet, die erforder
lichen Plan- bzw. anderen Entscheidungen ein
schließlich herzustellender Kooperationsbeziehun
gen unverzüglich zu treffen oder herbeizuführen. 
Daraus resultierende Veränderungen sind plan
wirksam zu machen.

Notwendige Bilanzentscheidungen, die durch die 
bilanzierenden Organe nicht getroffen bzw. herbei
geführt werden können, sind von diesen dem Lei
ter des übergeordneten Organs mit Lösungsvor
schlägen zu unterbreiten. Dieser hat nach Abstim
mung mit den Leitern der beteiligten Wirtschafts- 
bzw. Staatsorgane die notwendigen Bilanzentschei
dungen zu treffen. Haben Bilanzentscheidungen 
Auswirkungen auf die Bedarfsdeckung der Außen
wirtschaft, der bewaffneten Organe, des Produk
tionsmittelhandels, des Konsumgütergroßhandels 
sowie des -einzelhandels bei Direktbezug, ist die 
Zustimmung der Leiter der zuständigen Organe 
erforderlich.

4. Die bilanzierenden Organe haben bereits in der 
Phase der Planvorbereitung auf die Herstellung 
volkswirtschaftlich optimaler Proportionen und 
rationeller Kooperationsbeziehungen, auf die 
Durchsetzung einer effektiven Materialökonomie 
sowie auf die Vorrats- und Reservebildung einzu
wirken. Dies geschieht vornehmlich durch Aus
übung ihrer Steuerungsfunktionen im volkswirt
schaftlichen Interesse gegenüber den am Bilanzie
rungsprozeß beteiligten Betrieben, Wirtschafts- und 
Staatsorganen.

5. Die bilanzierenden Organe sind verpflichtet, die 
zur Durchsetzung volkswirtschaftlich struktur
bestimmender Aufgaben abgeschlossenen Wirt
schaftsverträge vorrangig in die Bilanzen aufzu
nehmen sowie die weiteren zur Sicherung der Er
füllung der Perspektiv- und Jahresvolkswirt
schaftspläne abgeschlossenen Wirtschaftsverträge 
zur Grundlage ihrer Bilanzierungstätigkeit zu 
machen.

Entstehen aus Bilanzentscheidungen für Betriebe 
ökonomische Nachteile, haben diese einen Aus
gleichsanspruch gegenüber den bilanzierenden 
Organen entsprechend dem Verursachungsprinzip.


